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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

In der Wintersession 2016 behandelte der Ständerat den Entwurf zum
Ausgleichsfondsgesetz. Dieser hat die Errichtung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt –
der Compenswiss – zur Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO zum Inhalt.
Als Kommissionssprecher erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO), dass die SGK-SR einen
Zusatzbericht zu drei offenen Fragen verlangt hatte. Dabei habe sich insbesondere
gezeigt, dass der zu behandelnde Gesetzesentwurf für eine gesetzliche Regelung der
Rückzahlung der IV-Schuld ab 2018 dringend sei. Zudem solle gemäss Zusatzbericht die
Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) nicht in die Compenswiss integriert werden, da dies
einen unverhältnismässigen Aufwand mit sich bringen würde. Schliesslich klärte der
Bericht, dass in Zukunft anstelle der drei Ausgleichsfonds die neue Anstalt mit ihrem
Gesamtvermögen gegen aussen hafte. 

In der Detailberatung beabsichtigte die SGK-SR – abweichend vom Bundesrat – nicht
die Eidgenössische Finanzkontrolle, die diese Aufgabe bisher übernommen hatte, als
Revisionsstelle zu beauftragen, sondern diesen Auftrag durch den Verwaltungsrat der
Compenswiss vergeben zu lassen. Dies sei, so Hans Stöckli (sp, BE), aus dem Blickwinkel
der Compliance schwierig. Entsprechend beantragte er mit einer
Kommissionsminderheit, in diesem Punkt dem Bundesrat zu folgen.
Kommissionssprecher Bischof entgegnete diesbezüglich, dass sich der Bund zwar mit
fast CHF 12 Mrd. an der Finanzierung der AHV beteilige, aber eben nicht als Einziger
beteiligt sei. Die Frage der Unabhängigkeit der Revisionsstelle gelte als wichtiges
Erfordernis und eine Loslösung von der EFK trage dem Einwand Rechnung, der Staat
solle nur dann Dienstleistungen anbieten, wenn der private Markt dies nicht
zufriedenstellend tue. Da es aber gerade im internationalen Umfeld genügend
entsprechende Firmen gebe, andere Unternehmen wie zum Beispiel die SUVA eine
ähnliche Regelung kennen und die Oberaufsichtskompetenz der Bundesversammlung
erhalten bleibe, sei die Lösung der SGK-SR zu bevorzugen. Dies überzeugte eine
äusserst knappe Mehrheit des Ständerats: Mit 21 zu 20 Stimmen (0 Enthaltungen) wurde
der Antrag der Mehrheit angenommen. 

Ebenfalls diskutiert wurde auf Antrag von Liliane Maury Pasquier (sp, GE), ob der Bund
auch über das Jahr 2017 hinaus und bis zur definitiven Entschuldung den jährlichen
Zinsaufwand auf dem IV-Verlustvortrag übernehmen solle. Paul Rechsteiner (sp, SG)
begründete diese Forderung damit, dass man diese Übernahme der Schulden durch
den Bund 2010 beschlossen hatte, weil nicht die AHV für die Schulden verantwortlich
war, sondern der Bund. Entsprechend solle man auch heute nicht die AHV dafür büssen
lassen. Durch die Übernahme dieser Zinsen wäre die Entschuldung der IV bei der AHV
nach heutigen Prognosen ein Jahr früher möglich. Wiederum entgegnete Pirmin
Bischof, dass die Entschuldung unter anderem aufgrund des Tiefzinsumfelds schneller
vorangehe als geplant. Dass der IV-Ausgleichsfonds seine Schulden verzinsen müsse, sei
richtig, jedoch solle die Übernahme dieser Zinsen durch den Bund nur temporär sein
und daher wie geplant Ende 2017 enden. Anschliessend solle der IV-Ausgleichsfonds
dem AHV-Ausgleichsfonds den entsprechenden Zins bezahlen. Dies halte auch den
Druck zur Sanierung der IV weiter hoch. Der Ständerat nahm diesen Antrag der
Mehrheit mit 28 zu 13 Stimmen (0 Enthaltungen) an und sprach sich anschliessend in
der Gesamtabstimmung einstimmig für das Ausgleichsfondsgesetz aus. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2016
ANJA HEIDELBERGER
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Der Ständerat überwies in der Herbstsession ein Postulat Maury Pasquier (sp, GE) zur
Prüfung der Auswirkungen des Mischindex auf die AHV-Renten. Der Mischindex sei nun
seit 35 Jahren in Kraft, so die Postulantin, und bei der Diskussion der Rentenhöhen im
Zuge der Reform der Altersvorsorge sei es wichtig, seine Auswirkungen während dieser
Zeit zu kennen. 2

POSTULAT
DATUM: 16.09.2014
FLAVIA CARONI

In der Herbstsession 2015 stand die Debatte zur Reform der Altersvorsorge 2020 als
wichtigstes Traktandum im Sessionsprogramm des Ständerates. Die kleine Kammer
hatte über 15 Bundesgesetze zur Reform der Altersvorsorge (Entwurf 1) sowie über den
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer (Entwurf 2; Verfassungsebene) zu bestimmen. Die SGK-SR hatte
zahlreiche Änderungen gegenüber dem Entwurf des Bundesrates vorgenommen und
brachte 13 Minderheitsanträge ins Plenum. Die Debatte zog sich über drei Tage.

Die Eintretensdebatte behandelte beide Entwürfe gemeinsam. Da Eintreten
vollkommen unbestritten war, diente dieser Teil der Debatte den Angehörigen der
kleinen Kammer und dem Sozialminister dazu, ausführlich ihre Haltung für die
anschliessend stattfindende Detailberatung darzulegen. Die Sprechenden betonten
unisono die hohe Wichtigkeit und auch Dringlichkeit der anstehenden Reform. Vor dem
Hintergrund, dass die AHV das wichtigste Sozialwerk der Schweiz ist und die Vorlage
Millionen Menschen im Land betreffen wird, wurde die Reform als die wichtigste seit
Jahren bezeichnet, ja als Garantie zur Erhaltung des Generationenfriedens. Obwohl
periodische Anpassungen bei der Altersvorsorge notwendig seien, war seit 20 Jahren
keine AHV-Reformvorlage mehr erfolgreich. Entsprechend riefen die
Kantonsvertreterinnen und -vertreter dazu auf, verantwortungsvoll zu handeln, die
ideologischen Schützengräben zu verlassen und ein Scheitern der komplexen Vorlage an
der Urne zu verhindern.

Auch die Kommissionssprecherin Maury-Pasquier (sp, GE) und der
Kommissionssprecher Schwaller (cvp, FR) betonten die Wichtigkeit der Vorlage
aufgrund des demografischen Wandels. Obwohl die Kommission zahlreiche Änderungen
gegenüber dem Entwurf des Bundesrates vorgenommen hatte, bleibe das Ziel
identisch: Eine Stabilisierung der Altersvorsorge bis ins Jahr 2030. In der
Kommissionsdebatte seien die Gemeinsamkeiten grösser gewesen als die Differenzen
und der Entscheid für ein finanziell ausgeglichenes Gesamtpaket war einstimmig
gefallen.

Die sozialdemokratische Fraktion im Rat erklärte, die Revision müsse in ihrer
Gesamtheit auf die Bedürfnisse der Personen mit tiefem und mittlerem Einkommen
abgestimmt sein, um an der Urne zu bestehen. Für diese Bevölkerungsgruppen seien
die erste und zweite Säule von hoher Wichtigkeit. Während beide Entwürfe, jener des
Bundesrats und jener der Kommission, das Ziel eines ausgeglichenen Stands des AHV-
Fonds im Jahr 2030 erreichten, schwäche der Vorschlag des Bundesrates die AHV,
während jener der SGK-SR sie stärke. Dies komme insbesondere Personen mit tiefem
Einkommen zugute. Als einzige Verschlechterung bei der AHV sei im
Kommissionsentwurf die Erhöhung des Rentenalters der Frauen übrig geblieben. Die
Erhöhung der AHV für Ehepaare und für alle neu Pensionierten bezeichneten die SP-
Abgeordneten als Herzstück der Vorlage. Die fixe Erhöhung stärke dabei die soziale
Komponente der AHV, und eine Ansiedlung der Kompensationsmassnahmen in der AHV
statt in der beruflichen Vorsorge sei kostengünstiger. Eine Erhöhung der AHV-Renten
sei schon alleine deshalb notwendig, weil die Renten in den letzten 35 Jahren
gegenüber der Lohnentwicklung in Rückstand geraten seien, so die Genossen.
Insgesamt sei die Vorlage solide, da Einnahmen und Ausgaben übereinstimmen, und sie
sei transparent und verständlich und somit mehrheitsfähig.

Einen ganz anderen Standpunkt vertraten wenig überraschenderweise die
Sprecherinnen und Sprecher der FDP-Liberalen Fraktion. Nachdem sie diverse Vorteile
der Vorlage herausgestrichen hatten, erläuterten sie die Gründe für ihre Ablehnung
eines AHV-Ausbaus. Dieser funktioniere nach dem Giesskannenprinzip, was angesichts
der starken Bevölkerungsalterung nicht finanzierbar sei. Anstatt wie ursprünglich
vorgesehen die AHV zu stabilisieren, werde sie durch diesen Ausbau destabilisiert. Das
Ausbauvorhaben sei dem Umstand geschuldet, dass man mit der Vorlage implizit zwei
hängigen Volksinitiativen – „AHV plus" der SP und „Gegen die Heiratsstrafe" der CVP –
habe entgegenkommen wollen. Der fixe Ausbau um CHF 70 stehe bei einer

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.09.2015
FLAVIA CARONI
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Sanierungsvorlage quer in der Landschaft, eine „Heiratsstrafe", die es zu kompensieren
gälte, existiere summa summarum gar nicht. Nicht zuletzt wäre eine Erhöhung
ausschliesslich der Neurenten ohnehin ungerecht. In klassisch-liberaler Manier wurde
auch angemerkt, eine Erhöhung der Lohnbeiträge würde die Wettbewerbsfähigkeit der
Schweizer Wirtschaft schwächen. Ganz grundsätzlich, so die Ausführungen, sollten die
erste und die zweite Säule nicht vermischt werden und Kompensationen für Kürzungen
grundsätzlich in der selben Säule vorgenommen werden.

Auf Seiten der kleinen Mitteparteien zeigte sich Uneinigkeit: Während Verena Diener
Lenz (glp, ZH) sich insgesamt mit der Vorlage zufrieden zeigte, kritisierte Werner
Luginbühl (bdp, BE) insbesondere den Verzicht der Kommission auf einen
Interventionsmechanismus. Beide Räte hätten einem solchen mehrmals zugestimmt.
Insgesamt sei die Vorlage zu wenig nachhaltig und um eine Erhöhung des Rentenalters
führe letztlich kein Weg herum.

Die Sprecher der SVP-Fraktion betonten, die Reform müsse zwar referendumsfest sein,
man könne dem Volk jedoch keinen Sand in die Augen streuen. Für Spezialwünsche sei
in der Vorlage kein Platz. Zwar sei der Entwurf der Kommission gegenüber jenem des
Bundesrats bereits schlanker, jedoch gefährde der vorgesehene Ausbau der AHV deren
Stabilität und sei darüber hinaus nicht notwendig, da die anderen vorgesehenen
Massnahmen die durch die Senkung des BVG-Umwandlungssatzes verursachten
Rentenkürzungen kompensieren würden. Entsprechend sei auch eine Erhöhung der
Lohnbeiträge, welche aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage ohnehin nicht vertretbar
sei, nicht vonnöten, so die Volkspartei. Die Sprecher befürworteten zudem die
Angleichung des Rentenalters von Mann und Frau. Diese sei gemäss neuen Umfragen in
der Bevölkerung akzeptiert.

Die CVP-EVP-Fraktion schliesslich, grösste Fraktion im Ständerat, hatte am
Kommissionsentwurf in entscheidender Position mitgearbeitet und erklärte sich mit
dem Ergebnis sehr zufrieden. Da das Konzept ausgewogen sei, könne es auch an der
Urne akzeptiert werden. Die Sozialeinrichtungen würden mit dem vorliegenden Entwurf
stabilisiert und die Renten gesichert. Damit entstehe für die Arbeitgeber auch wichtige
Planungssicherheit. Insgesamt, so die Sprecher, sei der Vorschlag der Kommission
zudem um CHF 250 Mio. günstiger als jener des Bundesrats.

Am Ende der Eintretensdebatte führte Bundesrat Berset in einem langen Plädoyer noch
einmal die aktuelle Problemlage, die Eckwerte und Ziele der Reform, die Unterschiede
zwischen dem Entwurf des Bundesrates und jenem der Kommission, sowie die Haltung
des Bundesrates gegenüber dem Vorschlag der Kommission aus. Es handle sich hier
tatsächlich um eine Reform des Bundesrates, und nicht um eine „Reform Berset", wie
in den Medien oft dargestellt, beantwortete der Innenminister eine Frage, die zuvor
gestellt worden war. Der Gesamtbundesrat habe sich seit dem Jahr 2012 intensiv mit
der Materie beschäftigt. In den wichtigsten Punkten, so der Sozialminister, sei die
vorberatende Kommission nun auch dem Entwurf des Bundesrates gefolgt. Diese seien
insbesondere die Behandlung der ersten und zweiten Säule in einer einzigen Vorlage
und der Erhalt des Rentenniveaus. Die wichtigsten Unterschiede sah er bei der
Kompensation durch eine Erhöhung der AHV und bei der Anhebung der
Mehrwertsteuer bloss um einen statt 1,5 Prozentpunkte. Während er sich mit dem
ersten Punkt anfreunden könne, führte Berset aus, wäre eine stärkere Erhöhung der
Mehrwertsteuer bei gleichzeitiger Senkung des Bundesbeitrags an die AHV aus Sicht des
Bundesrates erstrebenswerter. Insgesamt drückte Berset jedoch seine Zufriedenheit
mit der Arbeit der Kommission und der Haltung des Rates aus, wonach es nicht nur zu
„versuchen" gelte, die Altersvorsorge zu reformieren, sondern dies auch tatsächlich
gelingen müsse. In diesem Sinne empfahl der Bundesrat Eintreten, und der Ständerat
folgte ohne Gegenantrag.

Nachdem Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen worden war, begann noch am
selben Tag die Detailberatung. Zuerst wurde Entwurf 1 behandelt, der die 15
Bundesgesetze zur Reform der Altersvorsorge enthält. Erster Diskussionspunkt war die
Angleichung des Rentenalters für Männer und Frauen. Der Rat beschloss gegen eine
Minderheit Rechsteiner Paul (sp, SG), die das Rentenalter der Frauen bei 64 Jahren
belassen wollte, die Rentenalter auf 65 anzugleichen, den Angleichungsprozess direkt
bei Inkrafttreten der Reform zu beginnen und diesen auf drei Jahre zu beschränken.
Der Entscheid fiel mit 37 zu 8 Stimmen. Damit hatte auch ein Teil der SP-Fraktion die
Erhöhung des Frauenrentenalters als Kompromiss mitgetragen. Gegen eine weitere
Minderheit Rechsteiner, die den Umwandlungssatz im obligatorischen Teil der zweiten
Säule hatte bei 6,8 Prozent belassen wollen, beschloss die kleine Kammer, den Satz auf
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6 Prozent zu senken. 37 Ratsmitglieder sprachen sich für die Senkung aus, 7 dagegen. In
der Frage des Koordinationsabzuges folge der Rat seiner Kommission einstimmig und
ohne Enthaltungen. 

Am 15. September 2015, so die späteren Pressereaktionen, setzte sich im Ständerat eine
Mitte-Links-Allianz durch. SVP und FDP hofften nun auf den Nationalrat für eine
Korrektur, hiess es. Als erstes Traktandum fällte die kleine Kammer nämlich einen
Grundsatzentscheid und beschloss die von ihrer Kommission vorgesehene Erhöhung
der AHV-Neurenten – einerseits eine lineare Erhöhung um CHF 70, andererseits die
Erhöhung der Ehepaarrenten von 150 auf 155 Prozent einer Maximalrente. Der
Entscheid fiel mit 21 zu 17 Stimmen bei einer Enthaltung gegen den Willen einer rechts-
bürgerlichen Minderheit Gutzwiller (fdp, ZH), die die Erhöhung hatte streichen wollen.
Eine sozialdemokratische Minderheit Rechsteiner Paul (sp, SG), die eine Erhöhung für
alle Renten statt nur der Neurenten gefordert hatte, wurde dagegen zurückgezogen. In
der weiteren Debatte folgte der Rat diskussionslos seiner Kommissionsmehrheit darin,
die Lohnbeiträge für die AHV um 0,3 Punkte anzuheben, welche je hälftig auf
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu verteilen sind. Eine Minderheit Rechsteiner hatte
eine Anhebung um 0,5 Punkte gefordert, eine Minderheit Gutzwiller wehrte sich gegen
eine Anhebung der Lohnbeiträge.

Entsprechend dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit beschloss der Rat, die AHV-
Beitragssätze für Angestellte und Selbstständigerwerbende zwar anzunähern, jedoch
nicht ganz zu vereinheitlichen. Er blieb auch bei der sinkenden AHV-Beitragsskala für
Selbstständige mit kleinem Einkommen. Eine Minderheit Rechsteiner hatte die
sinkende Skala abschaffen wollen, eine Minderheit Gutzwiller wollte dem Vorschlag des
Bundesrates folgen. Eine weitere Differenz zum Bundesratsentwurf entstand, indem
der Ständerat mit 25 zu 11 Stimmen bei 5 Enthaltungen seiner Kommissionsmehrheit
folgte und jegliche Änderungen bei den Witwen- und Witwerrenten sowie den
Waisenrenten strich. Die Kommissionssprecherin erklärte, nach ausführlicher
Diskussion habe die Kommission die Änderungen als verfrüht klassiert. Weiter strich die
kleine Kammer auf Antrag ihrer Kommission und gegen eine sozialdemokratische
Minderheit Bruderer (sp, AG) mit 25 zu 15 Stimmen bei einer Enthaltung die vom
Bundesrat vorgesehene Flexibilisierung des Altersrücktritts für Personen, welche
bereits früh in die AHV einbezahlt und insgesamt ein tiefes Einkommen erzielt haben.
Gemäss aktueller Rechtslage fliessen vor dem 21. Altersjahr bezahlte AHV-Beiträge nicht
in die Rentenberechnung ein; die Flexibilisierung wäre gemäss der
Minderheitssprecherin mehrheitlich Frauen zugute gekommen. Auch in der Frage der
Höhe der Bundesbeiträge zur AHV folgte der Ständerat seiner Kommission und beliess
diese einstimmig auf der ursprünglichen Höhe, während der Bundesrat eine Senkung
vorgesehen hatte. Ebenfalls einstimmig verzichtete der Rat auf die Einführung eines
zweistufigen Interventionsmechanismus in der AHV mit automatischen
Stabilisierungsmassnahmen. Er erhöhte aber den Schwellenwert für die Verpflichtung
zu nicht-automatischen politischen Massnahmen von einem Stand des AHV-Fonds bei
70% einer Jahresausgabe auf 80% einer Jahresausgabe. Die Übergangsbestimmungen
für die Anhebung des Referenzalters der Frauen beschloss die kleine Kammer gemäss
Antrag ihrer Kommission mit 26 zu 11 Stimmen bei drei Enthaltungen, womit der
Übergang innerhalb von drei Jahren vollzogen wird.

Nachdem die Gesetzesänderungen zur Reform der AHV beraten waren, wandte sich der
Ständerat der Reform der beruflichen Vorsorge zu. Er führte auf Antrag seiner
Kommission einen neuen Artikel ein, welcher es Personen, die nach ihrem 58. Altersjahr
arbeitslos werden, ermöglicht, ihre Einzahlungen in die zweite Säule fortzuführen. Die
weitere Beratung verlief unkontrovers, mit Ausnahme einer Bestimmung über die
Evaluation der beruflichen Vorsorge, bei der die kleine Kammer vom Bundesrat
vorgesehene Kompetenzen für das Bundesamt für Statistik wieder strich. Argumentiert
wurde mit Doppelspurigkeiten und zusätzlichen Kosten. Die Sitzung schloss am Mittag
und wurde am Morgen des Folgetages wieder aufgenommen. Zu reden gab dabei
insbesondere noch die „Legal Quote", jenen Anteil der Erträge in der beruflichen
Vorsorge, den ein Lebensversicherer seinen Versicherten mindestens auszahlen muss.
Nach geltendem Recht beträgt die Quote 90% und die Kommissionsmehrheit
beantragte, daran festzuhalten. Der Bundesrat hatte eine Anhebung auf 92%
vorgesehen, und eine Minderheit Egerszegi (fdp, AG) beantragte, dem Bundesrat zu
folgen. Der Rat entschied mit 28 zu 15 Stimmen gemäss dem Antrag seiner Kommission.

Damit war die Beratung der Bundesgesetze im Ständerat abgeschlossen und es blieb die
Verfassungsbestimmung zur Anpassung des Mehrwertsteuersatzes. Eintreten war
obligatorisch. Gemäss Vorschlag des Bundesrates sollte die Mehrwertsteuer gestaffelt
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um 1,5 Punkte angehoben werden. Die Kommissionsmehrheit beantragte eine ebenfalls
gestaffelte Erhöhung um bloss einen Prozentpunkt. Der erste Erhöhungsschritt soll
dabei mit dem Ende der Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung über die
Mehrwertsteuer zusammenfallen, womit der Satz faktisch gleich bleibt. Ein zweiter
Erhöhungsschritt soll dann im Jahr 2021 zusammen mit der Angleichung des
Referenzalters von Mann und Frau vollzogen werden. Eine Minderheit Gutzwiller (fdp,
ZH) verlangte eine Erhöhung um nur insgesamt 0,9 Prozentpunkte, eine Minderheit
Stöckli (sp, BE) eine Anhebung um 1,5 Prozentpunkte. Letztere wurde im Laufe der
Debatte zurückgezogen. Der Antrag der Kommissionsmehrheit obsiegte schliesslich
gegenüber jenem der Minderheit Gutzwiller mit 27 zu 17 Stimmen ohne Enthaltung.
Anschliessend bevorzugten die Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter den Antrag
ihrer Kommissionsmehrheit gegenüber jenem des Bundesrates mit 42 zu einer Stimme
bei einer Enthaltung.

In der Gesamtabstimmung sprachen sich 29 Ständeratsmitglieder für die Annahme des
Entwurfes aus, fünf dagegen, bei 10 Enthaltungen. Das Resultat bestätigte den Eindruck,
dass sich Mitte-links im Rat durchgesetzt hatte: Während sämtliche Vertreterinnen und
Vertreter von CVP, SP, GP und GLP für die Vorlage stimmten, kamen aus der FDP bloss
zwei Ja-Stimmen, aus der SVP gar keine. Die Enthaltungen verteilten sich gleichmässig
auf die FDP-Liberale- und die SVP-Fraktion sowie den BDP-Vertreter. 3

Im Rahmen des parlamentarischen Entscheids über die Reform der Altersvorsorge 2020
wurde das Postulat Maury Pasquier (sp, GE) zu den Auswirkungen des Mischindex
abgeschrieben. 4

POSTULAT
DATUM: 16.09.2016
FLAVIA CARONI

Erwerbsersatzordnung (EO)

Der Ständerat überwies in der Herbstsession 2015 ohne Debatte ein Postulat Maury
Pasquier (sp, GE) zum Thema Arbeitsunterbrüche vor Geburtstermin im
Zusammenhang mit der Mutterschaftsversicherung. Der Bundesrat wird beauftragt,
einen Bericht zu der Anzahl, der Dauer und den Gründen für solche Arbeitsunterbrüche
zu verfassen, wobei er auch Statistiken aus dem europäischen Ausland heranziehen soll.
Damit soll festgestellt werden, ob in diesem Bereich ein politischer Handlungsbedarf
besteht und insbesondere, ob der Mutterschaftsurlaub in Zukunft bereits einige Zeit
vor dem Geburtstermin beginnen sollte. Sozialminister Berset hatte sich für die
Annahme des Postulats ausgesprochen. Tatsächlich bestehe eine Wissenslücke im
Bezug auf pränatale Arbeitsunterbrüche, welche es zu schliessen gelte. 5

POSTULAT
DATUM: 08.09.2015
FLAVIA CARONI

Der Bundesrat publizierte einen Bericht zum Thema Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung in Beantwortung zweier Postulate Maury Pasquier
(10.3523) und Teuscher (10.4125). Beide Vorstösse hatten den Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung bei einem längeren Spitalaufenthalt des Neugeborenen
unmittelbar nach der Geburt betroffen. Ein solcher Aufschub ist derzeit möglich,
jedoch ist die Mutter ab der Niederkunft bis zum Beginn der Auszahlungen – dem
offiziellen Beginn des Mutterschaftsurlaubs – erwerbslos, und sie darf in den ersten
acht Wochen nicht arbeiten. Die Postulate verlangten, einen Bericht über mögliche
Gesetzesänderungen vorzulegen, um Müttern in dieser Situation ein Einkommen zu
gewährleisten. Der Bundesrat kam in seinem Bericht zum Schluss, dass die auftretende
Einkommenslücke im beschriebenen Fall nicht durch andere Sozialversicherungen oder
private Versicherungslösungen gedeckt wird. Zwar besteht eine gewisse Pflicht der
Arbeitgeber auf Lohnfortzahlung, diese ist jedoch rechtlich nicht abschliessend
begründet. Als Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation nannte der Bundesrat
einerseits eine Ergänzung des Erwerbsersatzordnungsgesetzes (EOG), damit
betroffenen Müttern eine Entschädigung ausbezahlt würde. Andererseits könnten die
Bestimmungen im Obligationenrecht so angepasst werden, dass der Arbeitgeber in
jedem Fall zu einer Lohnfortzahlung verpflichtet ist – dies gestützt auf die Tatsache,
dass die Arbeitnehmerin sich um ein krankes Kind kümmert. 6

BERICHT
DATUM: 20.04.2016
FLAVIA CARONI
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Zur Erfüllung des Postulats Maury Pasquier (sp, GE) bezüglich der Arbeitsunterbrüche
vor Geburtstermin hatte das BSV eine Studie beim Büro für arbeits- und
sozialpolitische Studien (BASS) in Auftrag gegeben. Onlinebefragungen von 3'575
Betrieben und von 2'809 zufällig ausgewählten Frauen, die im Jahr 2016 ein Kind
geboren und eine Mutterschaftsentschädigung der EO bezogen hatten, ergaben, dass
Arbeitsunterbrüche vor dem Geburtstermin ein weitverbreitetes Phänomen sind. So
komme es in rund 80 Prozent aller Schwangerschaften zu Erwerbsunterbrüchen, wozu
die Autorinnen und Autoren Absenzen aus gesundheitlichen Gründen (bei einer
Krankschreibung durch den Arzt), Absenzen auf blosse Anzeige hin (ohne Arztzeugnis)
und Beschäftigungsverbote, zum Beispiel bei gefährlichen oder beschwerlichen
Arbeiten, zählten. Mehrheitlich erfolgte dabei – insbesondere in den letzten zwei
Wochen vor der Geburt – ein vollzeitlicher Erwerbsunterbruch (73 Prozent aller
befragten Frauen), manchmal kam es zuvor bereits zu einer teilzeitlichen Reduktion (42
Prozent aller befragten Frauen). Durchschnittlich dauerten die Unterbrüche sechs
Wochen. 

Diese Unterbrüche hatten für viele Betroffene in der Studie finanzielle Folgen, einem
Viertel von ihnen entstanden dadurch Einkommenslücken oder -einbussen. Am
häufigsten, in 67 Prozent aller Ausfälle, waren die Arbeitsunterbrüche gesundheitlichen
Gründen geschuldet. Dabei erhielten 67 Prozent aller Betroffenen den vollen Lohn, 28
Prozent erhielten die gesetzlich verlangten 80 Prozent des Lohns und 5 Prozent
erhielten weniger als 80 Prozent oder gar keinen Lohn. In 21 Prozent aller Fälle blieben
Schwangere der Arbeit auf blosse Anzeige hin fern, wodurch sie nicht in allen Fällen
Anspruch auf Lohn haben. 78 Prozent der Befragten gaben jedoch an, den vollen Lohn
erhalten zu haben, 16 Prozent erhielten 80 Prozent des Lohnes und 6 Prozent blieben
ohne Lohn. Beschäftigungsverbote für Schwangere sind mit 4 Prozent der Befragten
eher selten. Insgesamt zeigte die Studie, dass insbesondere Frauen ohne tertiäre
Bildung von Einkommenseinbussen oder -lücken betroffen sind. Problematisch ist
insbesondere die Situation von arbeitslosen Schwangeren, da diese bei
gesundheitsbedingter Arbeitslosigkeit als nicht vermittelbar gelten. 

Bezüglich des Handlungsbedarfs stellte die Studie fest, dass ein allfälliger
vorgeburtlicher Urlaub nicht wie von der Postulantin vorgebracht zwei, sondern vier
Wochen dauern sollte. Zu klären sei aber, ob der bisherige Mutterschaftsurlaub
entsprechend verlängert werden oder ob ein zusätzlicher vorgeburtlicher Urlaub
geschaffen werden solle. Dabei stellte der Bericht jedoch in Frage, ob ein solcher
Urlaub sinnvoll wäre. So seien zwar Erwerbsunterbrüche vor der Geburt weit verbreitet,
jedoch erhielten 95 Prozent der Betroffenen während des Unterbruchs zwischen 80
und 100 Prozent ihres Lohnes. 70 Prozent erhielten sogar den vollen Lohn, bei einem
vorgeburtlichen Urlaub würden sie jedoch vermutlich nur noch die von der EO
übernommenen 80 Prozent des Lohnes erhalten. Zudem habe die Umfrage auch
gezeigt, dass kein grosses Interesse an einem vorgeburtlichen Urlaub bestehe.
Stattdessen würden der Wiedereinstieg ins Arbeitsleben und die kurze Dauer des
Mutterschaftsurlaubs als grössere Herausforderungen erachtet als die Erwerbstätigkeit
vor der Geburt. Daher lägen die Prioritäten der Mütter eher bei einer Verlängerung des
Mutterschaftsurlaubs nach der Geburt, bei einem Vaterschaftsurlaub oder Elternzeit.
Stattdessen würde ein solcher Urlaub gemäss der Studie vor allem die Arbeitgebenden
entlasten, weil dadurch die EO die entsprechenden Lohnkosten übernehmen und sich
die Arbeitsplanung der Firmen erleichtern würde. 7

BERICHT
DATUM: 02.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Mit der Veröffentlichung des Berichts zu den Erwerbsunterbrüchen vor der Geburt
erachtete der Bundesrat in seinem Bericht über Motionen und Postulate der
eidgenössischen Räte 2018 das Postulat Maury Pasquier  (sp, GE) als erfüllt und
beantragte es zur Abschreibung. Stillschweigend folgte der Ständerat diesem Antrag in
der Sommersession 2019. 8

POSTULAT
DATUM: 06.06.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Krankenversicherung

Der Antrag der Einigungskonferenz, übernahm bei der Akut- und Übergangspflege den
Verteilungsschlüssel des Nationalrates (45% Krankenversicherer, 55% Kantone, analog
Spitalfinanzierung). Diese Pflegeleistungen müssen jedoch bereits im Spital ärztlich
angeordnet werden und der Kostenverteiler gemäss Spitalfinanzierung kommt lediglich
während maximal zwei Wochen zur Anwendung. Bei der periodischen Anpassung der
Pflegebeiträge setzte sich die Version des Ständerates durch, wonach der Bundesrat
nicht verpflichtet ist, die Beiträge der Krankenversicherung periodisch anzupassen. Bei
der Frage der kostenneutralen Einführung der Pflegefinanzierung wird eine solche für
den Bereich der allgemeinen Pflege verlangt, nicht aber für die Akut- und
Übergangspflege. Trotz Opposition von Maury Pasquier (sp, GE), welche die
Bestimmungen zur Akut- und Übergangspflege als zu restriktiv empfand, nahm der
Ständerat den Vorschlag der Einigungskonferenz mit 22 zu 6 Stimmen an. Der
Nationalrat schloss sich daraufhin diskussionslos dem Vorschlag der
Einigungskonferenz an. In der Schlussabstimmung nahm der Ständerat das Gesetz mit
33 zu 8 Stimmen an. Im Nationalrat erklärten Goll (sp, ZH) und Müller (gp, AG), dass ihre
Fraktionen das Gesetz ablehnen würden. Die grosse Kammer nahm das Bundesgesetz
über die Neuordnung der Pflegefinanzierung schliesslich mit 126 zu 55 Stimmen an. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.2008
LINDA ROHRER

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Nationalrätin Margret Kiener Nellen (sp, BE) sah in den unterschiedlichen
Höchstbeträgen der EO-Entschädigungen bei Militärdienst und Mutterschaft –
derjenige bei Mutterschaft beläuft sich auf CHF 196 pro Tag, während der Höchstbetrag
der Gesamtentschädigung bei Militärdienst CHF 245 betragen kann – eine «grobe und
nicht zu rechtfertigende Ungleichheit» und somit eine Verletzung des
Gleichstellungsartikels. 2019 hatte sich der Bundesrat gegen die Motion Kiener Nellen
ausgesprochen, die diesen Umstand beheben wollte. Er hatte dabei auf andere
laufende Gesetzgebungsvorhaben «zugunsten der Mütter und Familien» verwiesen, die
bereits Mehrausgaben für die EO mit sich bringen würden – namentlich die
Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen (Pa.Iv.
18.092), die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und
Angehörigenbetreuung (BRG 19.027), den indirekten Gegenvorschlag zur
Vaterschaftsurlaubs-Initiative (Pa.Iv. 18.441) sowie die Einführung eines
Adoptionsurlaubs (Pa.Iv. 13.478). Zusätzliche Ausbauprojekte könnten den Erfolg dieser
Vorhaben beeinträchtigen, so der Bundesrat. Entgegen der Meinung des Bundesrates
hatte der Nationalrat der Motion in der Frühjahrssession 2021 mit deutlichen 132 zu 52
Stimmen bei sieben Enthaltungen unter Opposition der gesamten SVP-Fraktion
diskussionslos zugestimmt. 
Im März 2022 empfahl eine knappe Kommissionsmehrheit dem Ständerat ebenfalls, der
Motion zuzustimmen. Sie erachtete die Ungleichbehandlung, die darauf beruht, dass
die EO für Mütter im Unterschied zu Militärdienstleistenden keine Kinderzulage, keine
Betreuungszulage sowie im Falle einer selbständigen Erwerbstätigkeit auch keine
Betriebszulage vorsieht, als «nicht mehr zeitgemäss». Die Kommissionsminderheit
brachte hingegen als Gründe für ihre ablehnende Empfehlung vor, dass
Betreuungszulagen in diesem Falle nicht notwendig seien, da sich die Mütter während
des Mutterschaftsurlaubs ja selber um die Kinder kümmern könnten, und dass
Mutterschaft – im Gegensatz zum Militärdienst – nicht obligatorisch sei. Mit
Stichentscheid des Präsidenten Thomas Hefti (fdp, GL) folgte der Ständerat in der
Sommersession 2022 der Kommissionsminderheit und lehnte die Motion Kiener Nellen
denkbar knapp ab. Hingegen befürwortete er gleichzeitig eine Motion Marti (sp, ZH; Mo.
19.4110), mit der eine Betriebszulage bei Mutterschaftsentschädigung von
Selbstständigerwerbenden eingeführt werden soll. Diesen Willen hatte der Ständerat
bereits in der Wintersession 2019 kundgetan, als er eine gleichlautende Motion Maury
Pasquier (sp, GE; Mo.19.4270) befürwortet hatte. 10

MOTION
DATUM: 08.06.2022
MARLÈNE GERBER
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Frauen und  Gleichstellungspolitik

Identische Motionen für eine Betriebszulage bei Mutterschaftsentschädigung von
Selbständigerwerbenden reichten Min Li Marti (sp, ZH; Mo. 19.4110) im Nationalrat und
Liliane Maury Pasquier (sp, GE; Mo. 19.4270) im Ständerat ein. Da bei der Wehrpflicht
eine Betriebszulage für Selbständigerwerbende vorgesehen sei, solle eine solche auch
in der Mutterschaftsversicherung, die ebenfalls in der Erwerbsersatzordnung geregelt
wird, eingeführt werden, forderten die Motionärinnen. Wie während des Militärdienstes
hätten Selbständigerwerbende auch während der Mutterschaft laufende
Betriebskosten. 
Die Forderung traf auf breite Zustimmung: Nachdem der Bundesrat die Annahme
beider Motionen ohne weitere Ausführungen empfohlen hatte, stimmten ihnen sowohl
Ständerat als auch Nationalrat in der Wintersession 2019 diskussionslos und
stillschweigend zu. 11

MOTION
DATUM: 20.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat die Motion Maury Pasquier (sp,
GE; Mo. 19.4270), inzwischen übernommen von Liliane Baume-Schneider (sp, JU), für
die Schaffung einer Betriebszulage bei Mutterschaftsentschädigung von
Selbständigerwerbenden, obwohl er die gleichlautende Motion Marti (sp, ZH; Mo.
19.4110) bereits im Vorjahr angenommen hatte. Weder im Kommissionsbericht noch im
Rat wurde jedoch die Annahme der Motion Marti durch den Nationalrat erwähnt. Im
Unterschied zu damals lag nun ein Minderheitsantrag der Kommission auf Ablehnung
vor: Die Minderheit erachtete eine weitere Belastung der EO finanzpolitisch als nicht
tragbar. Mit 128 zu 44 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat aber
erneut für das Anliegen aus; die ablehnenden Stimmen stammten von der Mehrheit der
SVP-Fraktion sowie von zwei Mitgliedern der CVP. 12

MOTION
DATUM: 24.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2022 stimmte der Ständerat stillschweigend einer Motion Marti
(sp, ZH) zu, die eine Betriebszulage bei Mutterschaftsentschädigung von
Selbständigerwerbenden einführen will. Durch die Betriebszulage für
Selbständigerwerbende bei Mutterschaft analog der Betriebszulage bei
Militärdienstleistenden soll eine Ungleichbehandlung der Geschlechter behoben
werden, die gemäss Kommissionssprecherin Häberli-Koller (mitte, TG) das Resultat
eines historischen Kompromisses ist, der nicht mehr zeitgemäss sei. Damit wird es auch
selbständig erwerbstätigen Frauen in Zukunft möglich sein, einen Teil der laufenden
Betriebskosten während des Mutterschaftsurlaubs zu decken. Seinen Willen zur
Einführung einer solchen Betriebszulage hatte der Ständerat bereits im Jahr 2019 durch
Annahme einer Motion Maury Pasquier (sp, GE; Mo. 19.4270) bekundet. Die Arbeiten zur
Umsetzung dieses Anliegens seien übrigens bereits angelaufen, versicherte
Kommissionsmitglied Hannes Germann (svp, SH) im Rat. 

Zeitgleich lehnte der Ständerat mit Stichentscheid des Präsidenten eine Motion Kiener
Nellen (sp, BE; Mo. 19.3373) ab, die den gleichen Höchstbetrag der EO-
Gesamtentschädigung bei Mutterschaft und Militärdienst forderte. Somit blieb ein Teil
des historischen Kompromisses, nämlich die Ungleichbehandlung von Dienstleistenden
und Müttern bei den EO-Entschädigungen bestehen: Die Kinderzulage und die
Kinderbetreuungszulage werden nach wie vor ausschliesslich an Militärdienstleistende
entrichtet. 13

MOTION
DATUM: 08.06.2022
MARLÈNE GERBER
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